
Hier wird die dem WVV vom Verein vorliegende Adresse eingetragen (§ 21 
(4) VSpO). Hat der Verein sein Einverständnis zu dem vereinfachten 
Verfahren erklärt (§ 21 (4) VSpO) kann der Ordnungsstrafenbescheid auch an 
die Adresse des Mannschaftsverantwortlichen verschickt werden.

Hier hat der Staffelleiter/Spielwart die Staffel (LL 9 
Damen, BK 7 Herren), seinen Namen und seine 
Adresse einzutragen.

Hier hat der Staffelleiter zwingend das Datum der 
Ausstellung einzutragen. Gemäß § 21 (4) VSpO ist ein 
Bescheid ohne Datum  unwirksam. Verstöße, die mit einer 
Ordnungsstrafe zu belegen sind, müssen vom Staffelleiter 
innerhalb von 21 Tagen nach Kenntnis des Verstoßes 
durch Zusendung eines Ordnungsstrafenbescheides an 
den Verein geahndet werden. Die Frist wird gewahrt, wenn 
der Ordnungsstrafenbescheid innerhalb der Frist von 21 
Tagen ausgestellt und verschickt wird. Der Eingang beim 
betroffenen Verein muss nicht innerhalb der Frist von 21 
Tagen liegen.

Die Höhe der Ordnungsstrafe ist aus 
dem Katalog des § 21 (1) VSpO zu 
entnehmen. Bei Ordnungsstrafen für 
Jugendmannschaften findet § 8 
VJSpO iVm der VSpO Anwendung. 
Es ist § 8 (3) VJSpO zu beachten.

Wenn der Verein sich am 
vereinfachten Verfahren beteiligt ist 
ein Betrag von 1,10 Euro (0,55 
Euro für Versand an Verein + 0,55 
Euro für Versand des roten 
Durchschlags an die WVV-
Geschäftsstelle) einzutragen. 
Beteiligt sich der Verein nicht am 
vereinfachten Verfahren ist ein 
Betrag in Höhe von 2,70 Euro (2,15
Euro Einwurf-Einschreiben für 
Versand an Verein + 0,55 Euro für 
Versand an die WVV-
Geschäftsstelle) einzutragen.

Der Staffelleiter muss den 
Ordnungsstrafenbescheid zwingend 
unterschreiben. Gem. § 21 (4) VSpO
ist ein Ordnungsstrafenbescheid ohne 
Unterschrift unwirksam und muss, 
wenn dies vom betroffenen Verein 
mitgeteilt wird, aufgehoben werden. 

Im Textfeld ist der Verstoß aus 
dem Katalog des § 21 (1) a) – m) 
VSpO einzutragen. Das 
betroffene Spiel ist genau zu 
bezeichnen.
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